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Sie lnnbe$rättl$e Senrtemj i let' lit
MaeiifliMe ilifilierfiiltnii

hat folgenben SB ort laut:
9lrt. 1. ®iefe Verorbttung oerftefjt:

unter ©efetj: baS 93unbeSgefeh über bte Kranlen* unb
Unfalloerftcf)erung oom 13. Buni 1911, ergänjt burch
baS VunbeSgefetj oom 18. Quni 1915 betrcffenb @c»

gänjung beS 93unbeSgefei3eS über bie Siranten» unb
Unfattoerficherung oom 13. 3uni 1911,

unter ^Departement: baS ©cl)roeijetifthe VollSroirtfcljaftS»
bepartement,

unter 93unbeSamt: baS 93unbeSamt für ©ojtaloetftche*
rung,

unter 9inftalt: bte ©djroeijerifdje UnfafloerftcherungSan*
ftalt tn Sutern,

unter Verftcherung : bte obltgatorif^e Unfaßoetftd)erung.

I. ©ie ttnteftte^tmtttgen»
A. SWgewiettte Seftlmwwwfles,

9lrt. 2. 3U§ Unternehmungen, beren Slngefteüte unb
Arbeiter oerfiüjert finb, roerben bie Gabrilen, foroie Me

betriebe angefetjen, tn benen als ©eroetbe eine 5öetäti=

gung ausgeübt roirb, bte nach 2lrt. 60, Qiffetn 1, 3 unb
4, beS ©efefseS ober bte nach Ntafjgabe etner tn 3luS»

führüng oon 9lrt. 60 bis, differ 1< lit. a—c, erlaffenen
SSerorbnung bte Bugebörigtett jur Verftcherung begrünbet.
©ine ^Betätigung als ©enterbe liegt oor, roenn fte fort*
roährenb ober roiebetlebrenb etnen ©egenftanb ber Un*
ternehmung bilbet.

9lrt. 3. ©tn oerficherter ^Betrieb bleibt, folange im
übrigen bte 5BorauSfehungen ber SBerftdjerung befielen,
oerfwhert, auch wenn in ihm bte Irbeit oorübergehenb
ctngefteUt toirb,

Spare ®er oet ficherungSpfltdhtige ^Betrieb etner
Sabril ober etner anbern Unternehmung umfafft bte ge»
famte roirtfdhaftlkhe ^Betätigung, bte mit ihm tn fadjtt*
djern ßufammenhang fteht, alfo tnSbefonbere auch aß«
HülfS» unb Nebenarbeiten, bte bem oetftchetungSpflich'-
tigen ^Betriebe blenen, ober für ihn ober für bie oon
«hm benähten Einlagen nötig finb.

2lrt. 5. 93ilbet ein oexftcherungSpflidhtiger 93etrteb
ben ftaupfgegenfianb einer Unternehmung, fo erftredt
f«h me Verftcherung auch auf £>ütfS= unb Nebenbeiriebe,
bte mit bem Hauptbetrieb In fachlichem 3ufammenhang
flehen, felbft menn ber ©egenftanb btefer HülfS» unb
Nebenbetrtebe an ftch bte 3«0ef)örtgfeit jur Verftcherung
nicht begrünben mürbe.

9trt. 6. Söetft etne oerftcherungSpflichtige Unterneh*
mung SBetrlebSteite auf, in benen bie SlngeftcHten unb
airbeiter mit ber ©efahr, roegen roelcher ber 93etrteb ber
Verftcherung unterftellt ift, btenftltch in îetnerlet 93etüh>

rung îommen, fo gehören biefe 93etrtebSteile nicht jur
Verftcherung.

3lrt. 7. S3übet etne nicht oerftcherungSpflichtige Ve=

lätigung ben |jauptgegenfianb eines Unternehmens, fo
finbet bte Verftcherung auf bte an ftch oetjtcherungS»
Pflichtigen ^ülfs* unb Nebenbetriebe tn ber Negel letne
Slnroenbung, menn btefelben auSfchllePch bem nicht oer*
ftcherungSpjliü)tigen Hauptbetriebe bienen.

SCÖirb jeboch etn folder Hütp ober Nebenbetrieb
getrennt oom Hauptbetrieb geführt, ober merben tn ihm
regelmäßig mtnbeftenS fünf ißetfonen befdjäftigt, ober
ift er bem gabrifgefeß unterftellt, fo tritt bte Nerftche-
rungSpflicht ein. Sfn btefem galle finb bte ÜIngeftellten
unb 9lrbeiter oerft^ert, ,bie ben ©efahren beS oexfiche»
rungSpflichtigen SCetleS ber Unternehmung jufolge ihrer
©efchäftigung ober ber örtlichen unb räumlichen 93er*
hältniffe auSgefeht ftttb.

Irt. 8. 93eftehen oetficherungSpflichtige unb nicht
oerftcherungSpflithtige 93eirtebe ober VeiriebSteile beSfel»
ben 3«baberS nebenetnanber, ohne untereinanber im
Verhältnis oon Hauptbetrieb ju HülfS» aber Nebenbe»
betrieb ju flehen (gemifchte Vetrtebe), fo erfaßt bte 93er*

ftcherung bte ganje Unternehmung, menu bte Vetroen*
bung ber ÜIngeftellten unb Arbeiter nicht auSgefd&ieben
ift. 9Benn fte auSgefchteben ift, fo mirb hluftchtlich ^r
VerftcherungSpfücht jeber 93etrteb ober 93etrtebSfeit für
ftch behanbelt.

9lrt. 9. ffier tanbroirtfchaftliche Vetrteb, fomte alle
HülfS» unb Nebenarbeiten, bte mit if)nt in Bufammen»
hang flehen unb ihm ober bem lanbmirtfchafiliçhen
©runbftüäe bleuen, bleiben bem ©ebtete ber freimütigen
93erft<herung oorbehalten (3lrt. 116 beS ©efeßeS).

®teS gilt auch für bie oom Qpaber etneS lanbroirt»
fchaftltchen VetrtebeS neben btefem mit Hülfe beS ißer*
fonalS ober ber übrigen Nüttel beS Betriebes oorge*
nommenen Arbeiten, bte an ftch unter 9lrt. 60 beS ©e»

fe^eS faden mürben, rote j. 93. bte 93eforgung oon guh»
ren unb bie 9iuSbeutung oon ©ruben.

9lrt. 10. 93iS ju etnem gegenteiligen ©rlaffe gilt bte

Hetmarbeit unb bte HauSinbuftrte ntdht als oerftcherungS*
pflidhtiger 93etrieb bejtehungSroetfe 93etrtebSteil.

9lct. 11. SBer neben oerftcherten Nerfonen audh nicht
oerficherte im ®tenfte hat, hat für erftere befonbere Sohn*
liften ju führen.

B. ®te etnjelnen U«ter«eh«tt»»0e*.

9lrt. 12. Unter 9lrt. 60, Biffer 1, beS ©efe^eS fallen:
1. bie fchroetjerifchen 93unbeSbaljnen ;

2. Me Proeijertfche tßofl;
3. bte oom 93unbe auf ©runb be§ 93unbeSgefeheS

oom 23. ©hriftmonat 1872 fonjefftonterten ©ifen*
öapn* unb ®ampf|chttfahr^uniernehmungen;

4. bie oom 93unbe auf ©rnnb oon 9lrt. 8 unb 9 beS

NoftgefefeeS oom 5. Slpril 1910 fonjeffionterten
SranSportunternehmnngen.

9lrt. 13. Unter 9lrt. 60, Biffer 3, fallen Me Unter*
nehmungen, bte jum ©egenftanb haben:

1. irgenb etnen B^etg beS Hoch' unb StlefbaueS, alfo
@rfteHung,9lbbr«<h,93eränberung,3luSbefferungober
Unterhalt oon 93auten unb 93auroerïen jeber 9lrt
ober oon Seilen foldjer, Me Herrptung oon93eftanb*
teilen für 93auten, bte technische Vorbereitung unb
Seitung foldjer 9lrbeiten; Me Netnigung oon @e*

bäuben, ©trafjen, öffentlichen Nlähen unb Einlagen);
2. bte Votnahme, Me Veränberung ober ben Unter*

halt oon BnftaKationen tedjnifcher 9lrt an unb in
Vauten, rote j. 93. für 9Baffer, ©aS, eleltrifche @ner=

gte, H^iung, SBäfchceinridhtungen ufro.; bte 3fn=
jlallation, baS Ntontleren unb ben 9l6brudh oon
Ntafchinen;

3. bie ©rfteüung, bte Neparatur ober ben Unterhalt
oon ober* unb nnterirbifchen Settungen irgenbroel*
dher 9lrt, j. 93. für elellrtfchen ©tarï ober ©cf)roadj*
ftrom, 9Saffer ober anbete glüf ftgleiten, ©afe;

4. irgenb einen Bmetg beS nt^t lonjeffionlerten SranS*
portgeroerbeS, unter Verroenbung oon tlerifcljet
ober motoriser iîcaft, baS Halten oon guhrroer*
len, Bugtteren ober Sraftroagen ju btefem 3mec£e;

5. ben 93etrteb oon 93ergroerlen, bte görberung mit»
telft 93ohrlöchern, Me 9luSbeutung oon ©teinbrüdhen,
Me ©erotnnung oon ©is, Nüneralten, KteS, ©anb
unb ähnlichen Ntaterialten.

9lrt. 14. 3US ©prengftoffe im ©tnne oon Slrt. 60,
Biffer 4-, roetben angefehen alle chemifchen ©toffe ober
©emenge, Me befiimmt ftttb, ©preng* ober ©dhteiroir»
lungen heroorjurttfen,
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hat folgenden Wortlaut:

Art. 1. Diese Verordnung versteht:
unter Gesetz: das Bundesgesetz über die Kranken- und

Unfallversicherung vom 13. Juni 1911, ergänzt durch
das Bundesgesetz vom 18. Juni 1915 betreffend Er-
gänzung des Bundesgesetzes über die Kranken- und
Unfallversicherung vom 13. Juni 1911,

unter Departement: das Schweizerische Volkswirtschafts-
département,

unter Bundesamt: das Bundesamt für Sozialversiche-

rung,
unter Anstalt: die Schweizerische Unfallversicherungsan-

statt in Luzern,
unter Versicherung: die obligatorische Unfallversicherung.

I. Die Unternehmungen.
Allgemeine Bestimmungen.

Art. 2. Als Unternehmungen, deren Angestellte und
Arbeiter versichert sind, werden die Fabriken, sowie die
Betriebe angesehen, in denen als Gewerbe eine Betäti-
gung ausgeübt wird, die nach Art. 60, Ziffern 1, 3 und
4, des Gesetzes oder die nach Maßgabe einer in Aus-
sührüng von Art. 60 dis, Ziffer 1. lit. a—e, erlassenen
Verordnung die Zugehörigkeit zur Versicherung begründet.
Eine Betätigung als Gewerbe liegt vor. wenn sie fort-
während oder wiederkehrend einen Gegenstand der Un-
ternehmung bildet.

Art. 3. Ein versicherter Betrieb bleibt, solange im
übrigen die Voraussetzungen der Versicherung bestehen,
versichert, auch wenn in ihm die Arbeit vorübergehend
eingestellt wird.

Art. 4, Der Versicherungspflichtige Betrieb einer
Fabrik oder einer andern Unternehmung umfaßt die ge-
samte wirtschaftliche Betätigung, die mit ihm in sachli-
chem Zusammenhang steht, also insbesondere auch alle
Hülfs- und Nebenarbeiten, die dem versicherungspflich
tigen Betriebe dienen, oder für ihn oder für die von
ihm benützten Anlagen nötig sind.

Art. 5. Bildet ein Versicherungspflichtiger Betrieb
den Hauptgegenstand einer Unternehmung, so erstreckt
sich die Versicherung auch auf Hülfs- und Nebenbetriebe,
die mit dem Hauptbetrieb in sachlichem Zusammenhang
stehen, selbst wenn der Gegenstand dieser Hülfs- und
Nebenbetriebe an sich die Zugehörigkeit zur Versicherung
nicht begründen würde.

Art. 6. Weist eine Versicherungspflichtige Unterneh-
mung Betrtebsteile auf, in denen die Angestellten und
Arbeiter mit der Gefahr, wegen welcher der Betrieb der
Versicherung unterstellt ist, dienstlich in keinerlei Berüh-
rung kommen, so gehören diese Betriebsteile nicht zur
Versicherung.

Art. 7. Bildet eine nicht Versicherungspflichtige Be-
tätigung den Hauptgegenstand eines Unternehmens, so

findet die Versicherung auf die an sich versicherungs-
Pflichtigen Hülfs- und Nebenbetriebe in der Regel keine

Anwendung, wenn dieselben ausschließlich dem nicht ver-
sicherungspflichtigen Hauptbetriebe dienen.

Wird jedoch ein solcher Hülfs- oder Nebenbetrieb
getrennt vom Hauptbetrieb geführt, oder werden in ihm
regelmäßig mindestens fünf Personen beschäftigt, oder
ist er dem Fabrikgesetz unterstellt, so tritt die Versiehe-
rungspflicht ein. In diesem Falle sind die Angestellten
und Arbeiter versichert, ,die den Gefahren des versiche-
rungspflichtigen Teiles der Unternehmung zufolge ihrer
Beschäftigung oder der örtlichen und räumlichen Ver-
Hältnisse ausgesetzt sind.

Art. 8. Bestehen Versicherungspflichtige und nicht
Versicherungspflichtige Betriebe oder Betriebsteile dessel-
den Inhabers nebeneinander, ohne untereinander im
Verhältnis von Hauptbetrieb zu Hülfs- oder Nebenbe-
betrieb zu stehen (gemischte Betriebe), so erfaßt die Ver-
sicherung die ganze Unternehmung, wenn die Verwen-
dung der Angestellten und Arbeiter nicht ausgeschieden
ist. Wenn sie ausgeschieden ist, so wird hinsichtlich der
Versicherungspflicht jeder Betrieb oder Betriebsteil für
sich behandelt.

Art. 9. Der landwirtschaftliche Betrieb, sowie alle
Hülfs- und Nebenarbeiten, die mit ihm in Zusammen-
hang stehen und ihm oder dem landwirtschaftlichen
Grundstücke dienen, bleiben dem Gebiete der freiwilligen
Versicherung vorbehalten (Art. 116 des Gesetzes).

Dies gilt auch für die vom Inhaber eines landwirt-
schaftlichen Betriebes neben diesem mit Hülfe des Per-
sonals oder der übrigen Mittel des Betriebes vorge-
nommenen Arbeiten, die an sich unter Art. 60 des Ge-
setzes fallen würden, wie z. B. die Besorgung von Fuh-
ren und die Ausbeutung von Gruben.

Art. 10. Bis zu einem gegenteiligen Erlaffe gilt die

Heimarbeit und die Hausindustrie nicht als versicherungs-
Pflichtiger Betrieb beziehungsweise Betriebsteil.

Art. 11. Wer neben versicherten Personen auch nicht
versicherte im Dienste hat, hat für erstere besondere Lohn-
listen zu führen.

k. Die einzelnen Unternehmungen.

Art. 12. Unter Art. 60, Ziffer 1, des Gesetzes fallen:
1. die schweizerischen Bundesbahnen;
2. die schweizerische Post;
3 die vom Bunde auf Grund des Bundesgesetzes

vom 23. Cbristmonat 1872 konzessionierten Eisen-
vayn- und Dampsschiffahrtsunternehmungen;

4. die vom Bunde auf Grund von Art. 8 und 9 des
Postgesetzes vom 5. April 1910 konzessionierten
Transportunternehmungen.

Art. 13. Unter Art. 60, Ziffer 3, fallen die Unter-
nehmungen, die zum Gegenstand haben:

1. irgend einen Zweig des Hoch- und Tiefbaues, also
Erstellung,Abbruch,Veränderung,Ausbesserung oder
Unterhalt von Bauten und Bauwerken jeder Art
oder von Teilen solcher, die Herrichtung von Bestand-
teilen für Bauten, die technische Vorbereitung und
Leitung solcher Arbeiten; die Reinigung von Ge-
bänden, Straßen, öffentlichen Plätzen und Anlagen!;

2. die Vornahme, die Veränderung oder den Unter-
halt von Installationen technischer Art an und in
Bauten, wie z. B. für Waffer, Gas, elektrische Euer-
gie, Heizung, Wäscheeinrichtungen usw.; die In-
stallation, das Montieren und den Abbruch von
Maschinen;

3. die Erstellung, die Reparatur oder den Unterhalt
von ober- und unterirdischen Leitungen irgendwel-
cher Art, z. B. für elektrischen Stark- oder Schwach-
strom, Waffer oder andere Flüssigkeiten, Gase;

4. irgend einen Zweig des nicht konzessionierten Trans-
portgewerbes, unter Verwendung von tierischer
oder motorischer Kraft, das Halten von Fuhrwer-
ken, Zugtieren oder Kraftwagen zu diesem Zwecke;

5. den Betrieb von Bergwerken, die Förderung mit-
telst Bohrlöchern, die Ausbeutung von Steinbrüchen,
die Gewinnung von Eis, Mineralien, Kies, Sand
und ähnlichen Materialien.

Art. 14. Als Sprengstoffe im Sinne von Art. 60,
Ziffer 4, werden angesehen alle chemischen Stoffe oder
Gemenge, die bestimmt sind, Spreng- oder Schießwir-
kungen hervorzurufen.
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2lrt. 15. ©emäß 3ïrt. 80 bis, Biffer 1, Ht. a, roirb
bte Bexficheruhg anroenbbar erllärt auf:

1. ©leîtrijitâtSroerîe, bic eleïtrifche ©nergle auS irgenb»
roeldjer 5ßximäx!xaft pm Broecîe ber Abgabe an
©ritte erzeugen;

2. ©leltrijitäiSroerfe, in bencn eleïtrifche ©nexgie als
Betriebsmittel bex mit ihnen oexbunbenen Anlagen,
rote ©ifenbahnen, gabxüen unb ähnlichen Anlagen,
erzeugt roirb ;

3. Unternehmungen, bie eleïtrifche ©nergte begehen
unb in gleicher obex anbexex ©tromart unb ©pan-
nung an ©ritte abgeben.

2lrt. 16. 3« 2tu§fü!)xung non 2trt. 60 bis, 3iffex 1,
Ht. b, roirb bie Bexficijerung anroenbbar exïlârt auf fob
genbe Unternehmungen, bte, auth roenn fie nicht bem
gabriïgefeh unterfMt ftnb, jum ©egenfianb haben:

1. bte Çerfteltung non SeucïftgaS, 9lërogengaS, 2lce=

Igten, glüffiggaS, ©prit, Sact unb fjirntë, Bünb»
roaren, puerroerî, ©auerftoff, Sßafferftoff unb
ejçploblerbaren ©hemifalien ;

2. bte ©eerbefiittation ;

3. bte Sagerung im großen non ©prit, petroleum,
Benjtn, Benpl unb anbeten leichtflüchtigen ©eftil»
taten auS petroleum unb ©eer, non ei'plobtetbaren
©hemiïalien unb oon puerroexï;

4. ben betrieb non 2lutomobiIgaragen pr Slufberoah»
rung, Steinigung unb BnftanbfMung non Kraft»
roagen ;

5. ben betrieb non Suftfd^iff= unb gliegerftationen :

6. bie cäjemifche 2Bäfcherei;
7. ünematographifche ©ÄaufteKungen ;

8. bte ©atoanoplaftiï.
2trt. 17. Qn Ausführung non Art. 60 bis, Ziffer 1,

Ht. c, roirb bte Sßexfidjexung anroenbbar exïtârt auf:
1. bie tnbuftrieHen unb §anbel8untewebmungen, für

bexen Anlagen, Arbeits» unb ßagerplät$e ober 3Jia=

gajtne ber ©eleifeanfcijluß an etne ton jeffion texte
©ifenbahn» ober ©chiffahrtSuntewehmung benäht
roirb ;

2. bte $anbelSunternehmungen, bie fdjroere Sßaren,
rote Hohle, Çoh, SJtetaHe ober gabriïate aus fob
then, ober Baumaterialien In großen ÜUiengen la»
gern unb ftch p beren ©ranSport mafchtneller ©in»
rictjtungen, rote Kranen, ©leoatoren u. bergt., be»

btenen ;
3. bte Sagerßäufer unb bte Bexlabexel;
4. BterbepotS mit phrroexïbetrteb ;
5. ©chlachtßäufer, bte mit mafchin eilen ©tnrichtungen

ausgerüfiet flnb, auch roenn fte nicht unter Biffer 1
falten ;

6. ©ägexelen.

Art. 18. Betreiben öffentliche Berroaltungen auf
eigene Rechnung oerftcherungSpftichttge Unternehmungen
(Begiebetxiebe), fo finben bte Art. 2—17 hteroor 3ln
roenbung.

Säßt eine öffentliche Berroattung regelmäßig buxch
etne SRehrjahl ooll befchäftigter Angeftetlter ober Arbei»
ter auf etgene Rechnung Arbeiten ausführen (SRegtearbei»
ten), bte tn ben KretS ber Betätigung ber tn Art. 13
bis 17 hteroor aufgeführten Unternehmungen gehören,
bem Betriebe oon SBaffexoexforgungen, BeteuchtungSan
tagen, ißumproerfen ober ber Beforgung öffentlicher An
tagen btenen, fo finb bte hierbei befdjäftigten Angeftell
ten unb Arbeiter oerfichert.

©te Axt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 unb 24 finben finn
gemäße Anroenbung.

©te Betftcherung erftxedt ftdj nicht auf öffentliche
©tenfte, rote @ct)ulbknft, geuexroeßr unb ißoHjet, forote
auf bte Kranïenpftege.

Art. 19. Säßt eine öffentliche Berroattung forfiroirt»
fchaftttche Arbeiten ausführen, fo ftnb bie hierbei be»

fcpftigten Angefiellten unb Arbeiter oerfichert.
©ie Art. 6 unb 11 lüeroor unb Art. 24 hernach

finben entfprechenbe Anroenbung.
Art. 20. Säßt etne öffentliche Berroattung oorüber»

gehenb Stxbeiten ausführen, bie tn ben KceiS ber Betä»

tigung ber in Irt. 13—17 hkroor aufgeführten Unter»

nehmungen gehören, fo finbet auf btejenigen Angefüllten
unb Arbeiter, bte nicht fdjon nach Axt. 18 hteroor oer»

fiebert finb, Art. 23 hiernach Anroenbung.
Axt. 21. 3lls öffentliche Berroattungen im ©inne

ber oorftehenben Art. 18—20 gelten bte Berroattungen
beS BunbeS, ber Kantone, Bejirfe, Kretfe, ©emetnben,

Unterabteitungen ber ©emetnben unb oon anbern öffent»

lichrechtltchen Korporationen.
3trt. 22. ©te Befiimmung beS Irt. 18 gilt auch fß*

Anfialten, bte oorroiegenb gemeinnützigen groecîen (|>eil»

anfialten ufro.) btenen unb prioaten ißerfonenperbänben
ober Stiftungen gehören, falls bei ben Arbeiten reget»

mäßig mtnbeftenS fünf Angefteütee ober Irbeiter be»

fdhäftigt roerben.
Slrt. 23. Phrt jemanb atrbeiten, bte fachlich untet

5trt. 1-3 —17 ßteroö* falten, auf etgene Rechnung auS,

ohne baß bte 3Jlertmate einer Unternehmung oorttegen,

fo ftnb bte hierbei befdjäftigten Slngeftetlten unb 3trbei=

ter oerfichert, fofern oorauSftchtlidh roährenb etneS äJlo»

natS regelmäßig mtnbeftenS fünf ißerfonen befdhäftigt
roerben, ober fofern bte Strbeit roenigftenS 100 2trbeitS»

tage erforbert.

11. ©ie Deefic^eeten ^pevfonen.
3lrt. 24, Bexftchert ftnb fämtttdhe if3erfonen, bte jum

Inhaber etneS oerfkherungSpfHchtigen Betriebes ober
BetriebSteiteS in etnem ©tenftoerhättniS als 3lngefteKte
ober Érbeiter flehen Unb mit bem Betrteb ober mit
©etten beSfelben bienftlich in Begehung p treten haben.
Beamte gelten als SCngeftetlte, unb Sehrttnge, Bolontäre
unb Brattitanten als Slrbeiter.

SDRitgtteber öffentlicher Behörben, bie nur als folche

unb nicht traft etneS ©tenftoerhättnlffeS etnem öffent»

liehen Betriebe oorftehen, finb nidht als Beamte beSfet»

ben p betrachten.
©te ©eilhaber einer Koïïettiogefellfdhaft unb bte un»

befchräntt haftenben ©eilßaber einer KommanbitgefeH»
f^aft roerben nidht als Éngefteilte ober Slrbeiter, bte

Kommanbitäre roerben nur bann als folche angefehen,

roenn fie pr KommanbitgefeKfehaft tn etnem SlnfteHungS»

oexhältnlS flehen.
©te ©eiihaber etner Unternehmung, bte ht etnem @e»

melnfdhaftSoerhättntS beS öffentlichen SRedhtS ober beS

gioilredhts betrteben roirb, roerben als Slngeftctlte ober
airbeiter behanbelt, roenn fie für bie ©äligtett oon ber

Unternehmung einen Sohn begehen.
3lrt. 25. ©er ©hegatte beS BetrkbSlnbaberS unb

bie mit bem lectern tn häuslicher ©emeinfdhaft lebenben

Berroanbten unb oerfdhmägerten Berfonen gelten nur
bann als Slngeftellte unb Slrbeiter, roenn fie für ihre
âlrbeit im Betriebe einen oeretnbaxten Barlohn bejtepen,
ber naclj ber DrtSübung unter Berüdftchtigung ihrer
ataturalbejüge ihrer Slrbeit im Betriebe entfprkht.

(©dhluß folgt.)

liter Die %>tl De« Ituitbotps für ten

ietneiligen 3meâ
©dhon bei oberftächlt<her Betradhtung lann man er»

îennen, baß bas Çolj oerfchtebencr |»oIpxten im aKge»

meinen roefentliche llnterfchtebe aufroeift. ®ageg,en ift.
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Art. 15. Gemäß Art. 6V bis, Ziffer 1, lit. a, wird
die Versicherung anwendbar erklärt auf:

1. Elektrizitätswerke, die elektrische Energie aus irgend-
welcher Primärkraft zum Zwecke der Abgabe an
Dritte erzeugen;

2. Elektrizitätswerke, in denen elektrische Energie als
Betriebsmittel der mit ihnen verbundenen Anlagen,
wie Eisenbahnen, Fabriken und ähnlichen Anlagen,
erzeugt wird;

3. Unternehmungen, die elektrische Energie beziehen
und in gleicher oder anderer Stromart und Span-
nung an Dritte abgeben.

Art. 16. In Ausführung von Art. 6V bis, Ziffer Z,
lit. b, wird die Versicherung anwendbar erklärt auf fol-
gende Unternehmungen, die, auch wenn sie nicht dem
Fabrikgesetz unterstellt sind, zum Gegenstand haben:

1. die Herstellung von Leuchtgas, Aërogengas, Ace-
tylen, Flüssiggas, Sprit, Lack und Firnis, Zünd-
waren, Feuerwerk, Sauerstoff, Wasserstoff und
explodierbaren Chemikalien;

2. die Teerdestillation;
3. die Lagerung im großen von Sprit. Petroleum,

Benzin, Benzol und anderen leichtflüchtigen Destil-
laten aus Petroleum und Teer, von explodiert,aren
Chemikalien und von Feuerwerk;

4. den Betrieb von Automobilgaragen zur Aufbewah-
rung, Reinigung und Jnstandstellung von Kraft-
wagen;

5. den Betrieb von Luftschiff- und Fliegerstationen;
6. die chemische Wäscherei;
7. kinematographische Schaustellungen;
3. die Galvanoplastik.
Art. 17. In Ausführung von Art. 66 bis, Ziffer 1,

lit. e, wird die Versicherung anwendbar erklärt auf:
1. die industriellen und Handelsunternehmungen, für

deren Anlagen, Arbeits- und Lagerplätze oder Ma-
gaztne der Geleiseanschluß an eine konzessionierte
Eisenbahn- oder Schiffahrtsunternehmung benützt
wird;

2. die Handelsunternehmungen, die schwere Waren,
wie Kohle, Holz, Metalle oder Fabrikate aus sol-
chen, oder Baumaterialien in großen Mengen la-
gern und sich zu deren Transport maschineller Ein-
richtungen, wie Kränen, Elevatoren u. dergl be-
dienen;

3. die Lagerhäuser und die Verladerei;
4. Bierdepots mit Fuhrwerkbetrieb;
5. Schlachthäuser, die mit maschinellen Einrichtungen

ausgerüstet sind, auch wenn sie nicht unter Ziffer 1
fallen;

6. Sägereien.
Art. 18. Betreiben öffentliche Verwaltungen auf

eigene Rechnung Versicherungspflichtige Unternehmungen
(Regiebetriebe), so finden die Art. 2—17 htervor An
wendung.

Läßt eine öffentliche Verwaltung regelmäßig durch
eine Mehrzahl voll beschäftigter Angestellter oder Arbei-
ter auf eigene Rechnung Arbeiten ausführen (Regiearbei-
ten), die in den Kreis der Betätigung der in Art. 13
bis 17 htervor aufgeführten Unternehmungen gehören,
dem Betriebe von Wasserversorgungen, Beleuchtungsan
lagen, Pumpwerken oder der Besorgung öffentlicher An
lagen dienen, so sind die hierbei beschäftigten Angestellt
ten und Arbeiter versichert.

Die Art. 4, 5. 6. 8, 9, 16, 11 und 24 finden sinn
gemäße Anwendung.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf öffentliche
Dienste, wie Schuldienst, Feuerwehr und Polizei, sowie
auf die Krankenpflege.

Art. 19. Läßt eine öffentliche Verwaltung forstwirt-
schaftliche Arbeiten ausführen, so sind die hierbei be-

schäftigten Angestellten und Arbeiter versichert.
Die Art. 6 und 11 hiervor und Art. 24 hiernach

finden entsprechende Anwendung.
Art. 26. Läßt eine öffentliche Verwaltung vorüber-

gehend Arbeiten ausführen, die in den Kceis der Betä-

tigung der in Art. 13—17 hiervor aufgeführten Unter-

nehmungen gehören, so findet auf diejenigen Angestellten
und Arbeiter, die nicht schon nach Art. 18 hiervor ver-

sichert sind, Art. 23 hiernach Anwendung.
Art. 21. Als öffentliche Verwaltungen im Sinne

der vorstehenden Art. 18—26 gelten die Verwaltungen
des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise, Gemeinden,

Unterabteilungen der Gemeinden und von andern ösfent-

lichrechtlichen Korporationen.
Art. 22. Die Bestimmung des Art. 18 gilt auch für

Anstalten, die vorwiegend gemeinnützigen Zwecken (Heil-
anftalten usw.) dienen und privaten Personenverbänden
oder Stiftungen gehören, falls bei den Arbeiten regel-

mäßig mindestens fünf Angestelltee oder Arbeiter be-

schäftigt werden.
Art. 23. Führt jemand Arbeiten, die sachlich unter

Art. 13 —17 hiervor fallen, auf eigene Rechnung aus,

ohne daß die Merkmale einer Unternehmung vorliegen,
so sind die hierbei beschäftigten Angestellten und Arbei-
ter versichert, sofern voraussichtlich während eines Mo-
nats regelmäßig mindestens fünf Personen beschäftigt
werden, oder sofern die Arbeit wenigstens 166 Arbeits-
tage erfordert.

U. Die versicherten Personen»
Art. 24. Versichert sind sämtliche Personen, die zum

Inhaber eines Versicherungspflichtigen Betriebes oder

Betriebsteiles in einem Dienstverhältnis als Angestellte
oder Arbeiter stehen und mit dem Betrieb oder mit
Teilen desselben dienstlich in Beziehung zu treten haben.
Beamte gelten als Angestellte, und Lehrlinge, Volontäre
und Praktikanten als Arbeiter.

Mitglieder öffentlicher Behörden, die nur als solche

und nicht kraft eines Dienstverhältnisses einem ösfent-

lichen Betriebe vorstehen, sind nicht als Beamte dessel-

ben zu betrachten.
Die Teilhaber einer Kollektivgesellschaft und die un-

beschränkt haftenden Teilhaber einer Kommanditgesell-
schaft werden nicht als Angestellte oder Arbeiter, die

Kommanditäre werden nur dann als solche angesehen,

wenn sie zur Kommanditgesellschaft in einem Anstellungs-
Verhältnis stehen.

Die Teilhaber einer Unternehmung, die in einem Ge-

meinschaftsoerhältnis des öffentlichen Rechts oder des

Zivilrechts betrieben wird, werden als Angestellte oder

Arbeiter behandelt, wenn sie für die Tätigkeit von der

Unternehmung einen Lohn beziehen.

Art. 25. Der Ehegatte des Betrtebsinhabers und
die mit dem letztern in häuslicher Gemeinschaft lebenden

Verwandten und verschwägerten Personen gelten nur
dann als Angestellte und Arbeiter, wenn sie für ihre
Arbeit im Betriebe einen vereinbarten Barlohn beziehen,

der nach der Ortsübung unter Berücksichtigung ihrer
Naturalbezüge ihrer Arbeit im Betriebe entspricht.

(Schluß folgt.)

Über die Weht des NuWlzes siir den

jeweilige« Zweck.

Schon bei oberflächlicher Betrachtung kann man er-
kennen, daß das Holz verschiedener Holzarten im allge-
meinen wesentliche Unterschiede aufweift. Dagegen ist
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